Ordnungswidrigkeitsanzeige 

Ordnungsbehördliche Verordnung der Gemeinde Floh-Seligenthal vom 15.08.2006

Anzeigender Name, Vorname
     
Wohnanschrift
     
Verstoß gegen die Ordnungsbehördliche Verordnung § 18 Abs. 1 Nr.   _________________

	Tatort

     
	Tatzeit (Datum/Uhrzeit)

     



genaue Beschreibung des Vorfalls

     
     
     
     
     
     
Die Personalien des Betroffenen sind bekannt

	  FORMCHECKBOX 

 ja
	Name, Vorname

     

	Geburtsdatum
     

	
	Wohnanschrift

     


	  FORMCHECKBOX 

nein


	


Eventuell weitere Zeugen

     
     
Mir ist bekannt, dass ich diese Aussage gegebenenfalls vor Gericht bestätigen muss. Ich weiß, dass mir nach § 105 Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) in Verbindung mit § 469 Strafprozessordnung die Kosten des Verfahrens und die Auslagen des Betroffenen auferlegt werden, wenn ich vorsätzlich oder leichtfertig eine unwahre Anzeige erstattet habe. Ich bestätige die Kenntnis mit  meiner Unterschrift.

______________________________

_________________________

Unterschrift des Anzeigenden


Datum

Auszug Ordnungsbehördliche Verordnung der Gemeinde Floh-Seligenthal

(1)
Ordnungswidrig im Sinne von § 50 des Ordnungsbehördengesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen


1.

§ 3 Absatz 1 Buchstabe a öffentliche Gebäude oder sonstige öffentliche bauliche Anlagen und Einrichtungen beschädigt, beschmutzt, entfernt, mit Plakaten beklebt, bemalt, beschreibt, besprüht oder beschmiert;


2.

§ 3 Absatz 1 Buchstabe b auf Straßen oder in öffentlichen Anlagen Kraftfahrzeuge aller Art wäscht oder abspritzt;


3.
§ 3 Absatz 1 Buchstabe c Abwässer und Baustoffe in die Gosse einleitet, einbringt oder dieser zuleitet;


4.

§ 4 auf Straßen oder in öffentlichen Anlagen innerhalb sowie außerhalb der bebauten Ortslage zeltet oder übernachtet;


5.
§ 5 Wasser, das nicht ungehindert abfließen kann, oder Wasser bei Frostwetter in die Gosse schüttet;


6.
§ 6 nicht freigegebene Eisflächen betritt oder befährt;


7.
§ 7 Absatz 1 Abfallbehälter zweckwidrig benutzt;


8.
§ 7 Absatz 2 keine ausreichenden Abfallbehälter aufstellt und sie nicht rechtzeitig entleert oder 
die Rückstände der abgegebenen Ware nicht einsammelt oder ordnungsgemäß beseitigt;


9.

§ 7 Absatz 3 Abfallbehälter durchsucht, Gegenstände daraus entnimmt, Sperrmüll entnimmt oder verstreut und Sperrmüll nicht gefahrlos zum Abholen bereitstellt;


10.
§ 9 Schneeüberhang und Eiszapfen nicht unverzüglich beseitigt;


11.
§ 10 Einrichtungen für öffentliche Zwecke beschädigt, ändert, verdeckt, beseitigt, unzugänglich oder unbrauchbar macht;


12.
§ 11 Absatz 1 und 2 an seinem Haus die zugeteilte Hausnummer nicht deutlich sichtbar anbringt;


13. § 12 Absatz 1 Tiere nicht so hält und beaufsichtig, dass niemand gefährdet oder belästigt wird;


14.
§ 12 Absatz 2  nicht dafür sorgt, dass Hunde Einfriedungen nicht überspringen oder sonst das Grundstück nicht ohne Aufsicht verlassen können;


15. § 12 Absatz 3 Hunde auf Spielplätzen mitführt oder in Brunnen, Badeeinrichtungen und zum Baden genutzte öffentliche Gewässer baden lässt;


16.

§ 12 Absatz 4 Hunde in Grün- und Parkanlagen, innerhalb der bebauten Ortslage, auf Märkten, bei Umzügen, Veranstaltungen und Festen nicht an der Leine führt;


17. § 12 Absatz 5 nicht sicherstellt, dass Hunde nur von Personen geführt werden dürfen, die von der körperlichen Konstitution her in der Lage sind, die Hunde jederzeit sicher an der Leine zu führen;

18.
§ 12 Absatz 6 Verunreinigungen durch Tiere nicht sofort entfernt;


19. § 12 Absatz 7 fremde oder herrenlose streunende Katzen füttert;


20. § 13 Absatz 1 Plakate oder andere Werbeanschläge anbringt, wo es nicht



zugelassen ist;


21. § 13 Absatz 2 Flugblätter, Druckschriften, Handzettel, Geschäftsempfehlungen, 




Veranstaltungshinweise  oder sonstiges Werbematerial anbringt oder zugelassene 




Werbeflächen überklebt, übermalt oder in sonstiger Art und Weise überdeckt;


22.
§ 13 Absatz 3 in öffentlichen Anlagen Werbung betreibt, Waren oder Leistungen anbietet oder Werbeträger ohne Sondernutzungserlaubnis aufstellt oder anbringt;


23. § 13 Absatz 4 der Beseitigungspflicht nicht nachkommt, weggeworfenes Werbematerial nicht unverzüglich einsammelt oder Werbematerial ablegt;


24.
§ 14 Absatz 3 während der Ruhezeiten Tätigkeiten ausübt, die die Ruhe unbeteiligter Personen stört;


25.
§ 14 Absatz 6 Lautsprecher, Tonwiedergabegeräte oder Musikinstrumente in einer Lautstärke, die unbeteiligte Personen stört, betreibt oder spielt;


26. § 15 Absatz 1 offene Feuer im Freien ohne Erlaubnis anlegt und unterhält;


27.
§ 15 Absatz  3 zugelassene Feuer nicht durch eine volljährige Person beaufsichtigt und vor Verlassen der Feuerstelle Feuer und Glut nicht vollständig ablöscht;


28. § 15 Absatz 4 offene Feuer anlegt, die




a)
von Gebäuden aus brennbaren Stoffen nicht mindestens 15 m, vom Dachvorsprung ab gemessen,




b)
von leicht entzündbaren Stoffen nicht mindestens 100 m oder




c)
von sonstigen brennbaren Stoffen nicht mindestens 15 m entfernt sind;


29.
§ 16 durch Anpflanzungen einschließlich Wurzelwerk die Anlagen der Straßenbeleuchtung sowie der Ver- und Entsorgung, oberirdische Leitungen, Verkehrsschilder, Straßen, Straßenkreuzungen und Einmündungen beeinträchtigt und nicht bis zur Grundstücksgrenze zurückschneidet, den Verkehrsraum über Geh- und Radwege bis zu einer Höhe von mindestens 2,50 m, über den Fahrbahnen bis zu einer Höhe von mindestens 4,50 m freihält.

